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RECHTLICHE KONZERNSTRUKTUR UND  
ÜBERNAHMERECHTLICHE ANGABEN 
BERICHT GEMÄSS §§ 289A UND 315A DES HANDELSGESETZBUCHS (HGB): 

SCHLUSSERKLÄRUNG DES VORSTANDS ZUM BERICHT ÜBER BEZIEHUNGEN ZU VERBUNDENEN 
UNTERNEHMEN 

Die Tocos Beteiligung GmbH, Hamburg, hält eine Beteiligung von 72,6 Prozent an der Hawesko Holding SE. 
Dies begründet ein Abhängigkeitsverhältnis. 

Ein Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag der Hawesko Holding SE mit der Tocos Beteiligung GmbH 
besteht nicht. Der Vorstand der Hawesko Holding SE hat daher nach § 312 Aktiengesetz (AktG) einen 
Abhängigkeitsbericht über Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen erstellt. Der Vorstand 
hat am Ende des Berichts folgende Erklärung abgegeben: »Wir erklären, dass die Hawesko Holding SE, 
Hamburg, bei den im Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für den Berichtszeitraum 
vom 01.01. bis 31.12.2025 aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die uns zum Zeitpunkt der 
Vornahme des Rechtsgeschäftes bekannt waren, angemessene Gegenleistungen erhalten hat. Andere 
Maßnahmen im Sinne von § 312 AktG sind weder getroffen noch unterlassen worden.« 

RECHTLICHE KONZERNSTRUKTUR  

Die Hawesko Holding SE ist seit Mai 1998 an der Börse notiert. Das zum Bilanzstichtag 2025 bestehende 
gezeichnete Kapital in Höhe von € 13.708.934,14 ist eingeteilt in 8.983.403 auf den Inhaber lautende Stückaktien 
mit identischen Rechten und Pflichten. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien 
betreffen, sind der Gesellschaft nicht bekannt. Andere Aktiengattungen gibt es ebenfalls nicht. Der Vorstand 
ist satzungsgemäß bis 13.06.2027 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch 
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien um bis zu insgesamt € 6.850.000,00 zu erhöhen. Eine 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Absatz 1 Nummer 8 AktG besteht nicht. Eine 
Satzungsänderung bedarf eines Beschlusses der Hauptversammlung mit einer Mehrheit, die mindestens drei 
Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst. 

Die wesentlichen Vereinbarungen der Hawesko Holding SE, die eine Klausel für den Fall einer Übernahme der 
Hawesko Holding SE enthalten, betreffen Verträge mit einigen Lieferanten über exklusive Vertriebsrechte 
sowie bilaterale Kreditlinien mit inländischen Banken. Im Übernahmefall haben die jeweiligen Lieferanten 
beziehungsweise Kreditgeber das Recht, den Vertrag beziehungsweise die Kreditlinie zu kündigen und die 
Kreditlinie gegebenenfalls fällig zu stellen. 
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Seit dem Kontrollwechsel 2015 ist die Familie Meyer über die Tocos Beteiligung GmbH mit 72,6 Prozent größter 
Aktionär der Hawesko Holding SE. Danach folgt Familie Schiemann über die Augendum Vermögensverwaltung 
GmbH mit 5,6 Prozent. Alle haben ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Die verbleibenden circa 
21,8 Prozent befinden sich in Händen institutioneller und privater Anleger. Eine Beteiligung von Beschäftigten 
nach § 289a Absatz 1 Nummer 5 und § 315a Absatz 1 Nummer 5 HGB besteht nicht. 

Die Hawesko-Gruppe hat eine Holding-Struktur, bei der die Muttergesellschaft Hawesko Holding SE 
100 Prozent beziehungsweise die Mehrheit an den – überwiegend im Weinhandel – operativ tätigen 
Tochtergesellschaften hält. Die Muttergesellschaft Hawesko Holding SE und die Mehrheit der 
Tochtergesellschaften haben ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland. Sie unterliegen somit deren 
Gesetzgebung, die einen maßgeblichen Einfluss auf die geschäftlichen Rahmenbedingungen hat. Die nicht in 
Deutschland ansässigen Tochtergesellschaften haben ihren jeweiligen Sitz in der Europäischen Union 
beziehungsweise der Schweiz. Es sind keine wesentlichen Einflussfaktoren für das Geschäft zu erwähnen. Der 
Hawesko-Konzern ist im Wesentlichen in drei Geschäftssegmente untergliedert (vgl. »Konzernstruktur« im 
zusammengefassten Konzernlagebericht).  

  


